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Liste der Ausgangsmaterialien zur Herstellung von Kompost und Gärgut 
Positivliste 
 
Sehr geehrte Herr Hardegger 

Mit Ihrem Schreiben vom 15. Juli 2009 laden Sie uns ein, zur oben genannten Positivliste Stellung 
zu nehmen. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, 
uns in dieser Angelegenheit vernehmen zu lassen. Wir machen Sie an dieser Stelle darauf auf-
merksam, dass der SBV in seiner Stellungnahme vom 28. August 2009 zum Modul Bauliche Anla-
gen grundsätzliche Vorbehalte zur Erarbeitung der Vollzugshilfe für den Umweltschutz angemeldet 
hat und einen gemeinsamen Gesprächstermin mit den beiden verantwortlichen Bundesämtern 
verlangt hat. Da der Teilbereich „Positivliste“ zum Modul Biogasanlagen in enger Zusammenarbeit 
mit Ökostrom Schweiz und damit im direkten Kontakt mit der landwirtschaftlichen Praxis entstan-
den ist, äussern wir uns zum unterbreiteten Geschäft. 

Grundsätzliche Erwägungen 

Die Entwicklung im Bereich der Vergärung und Kompostierung schreitet rasch voran. Bis heute 
existiert keine gesamtschweizerisch Positivliste für vergär- oder kompostierbare Substrate, welche 
die vorhandenen Substrate wie auch die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen verständlich 
wiedergibt. Dieser Umstand stellt sowohl für bestehende und planende Anlagenbetreiber als auch 
für die zuständigen Bewilligungsinstanzen eine Hürde für eine rasche und übersichtliche Beurtei-
lung der Substrate dar. Für die immer höher werdenden Anforderungen an Materialien und das 
immer breiter werdende Feld an nutzbarer Biomasse braucht es die in die Vernehmlassung ge-
schickte Liste, deren Inhalt und Struktur wir im Grundsatz begrüssen. Anhand der nun vorliegen-
den Liste kann zuverlässig und rasch beurteilt werden, ob sich ein Substrat für die Vergärung oder 
Kompostierung eignet, welche zusätzlichen Bewilligungen notwendig sind und bei welchen Materi-
alien Vorsicht geboten ist oder vorgängige Massnahmen zwingend erforderlich sind. Wir begrüs-
sen und unterstützen die vorliegende Liste in Struktur und Inhalt und erachten sie für ein geeigne-
tes und hilfreiches Instrument für Anlagenbetreiber und kantonale Bewilligungsstellen. 
 
Für die Arbeit von Biogasanlagenbetreibern und Kompostierern stellt die Positivliste ein kompaktes 
und übersichtliches Hilfsmittel dar, welches die vergär- resp. kompostierbaren Materialien sowie 
die entsprechenden Bewilligungen auflistet. Die Positivliste leistet einen Beitrag, dass die Output-
qualität von Gärgut und Kompost sichergestellt ist und nur einwandfreie Produkt auf die landwirt-
schaftlichen Böden ausgebracht werden. Die Gefahr, dass Reststoffe angenommen werden, wel-
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che nicht geeignet oder nicht richtig vorbehandelt wurden, reduziert sich. Die gesetzlichen Hygie-
neanforderungen an heiklere Materialen (v.a. tierische Ausgangsmaterialien und Gastro) sind voll-
ständig und aktuell abgebildet. Ein weiterer überzeugender Vorteil ist die Tatsache, dass durch die 
Positivliste in Zukunft nicht mehr jeder Anlagenbetreiber in seinem Kanton bei jedem neuen Sub-
strat ein langwieriges Bewilligungsprozedere durchlaufen muss. Je nach Kanton und Dauer der 
Bearbeitung war es bisher teilweise sehr bemühend, monatelang auf eine Bewilligung zu warten. 
Voraussetzung, dass die Positivliste eine Verbesserung der Situation bringt ist allerdings, dass die 
kantonalen Bewilligungsstellen auch tatsächlich mit dieser Liste arbeiten.  

Ein aus unserer Sicht noch offener Punkt ist die periodische Aktualisierung der Liste. Der Markt der 
Co-Substrate ist ständig in Bewegung. Eine periodische Aktualisierung gäbe den Vergärern und 
Kompostierern Rechtssicherheit, und würde auch den verschiedenen kantonalen Vollzugsstellen 
helfen, da nicht 26 Listen ständig aufdatiert werden müssten sondern einheitlich auf die BLW-Liste 
Bezug genommen werden könnte. 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme sowie Berücksichtigung unserer Stellungnahme und 
danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Bauernverband 
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